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   Stand: 30.03.2017 

Dr.-Walter-Bruch-Schule 
Berufsbildungszentrum St. Wendel 

Schulen des Landkreises St. Wendel 

 

 

Praktikantenvertrag 

 
Sozialpädagogisches Praktikum in der Akademie für Erzieher/innen 

 
  1. Blockpraktikum  2. Blockpraktikum  
 

 
Praktikantenvertrag zwischen der  

sozialpädagogischen Einrichtung (mit genauer Anschrift) 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

und dem/der Schüler/in _______________________________ Klasse: __________ 

 
geb. am ____________________ in _____________________________________ 
 
und dem mitunterzeichnenden gesetzlichen Vertreter bzw. Unterhaltspflichtigen wird 
nachstehender Vertrag zum sozialpädagogischen Praktikum im Rahmen des Besuchs 
der Akademie für Erzieher/innen am BBZ St. Wendel geschlossen. 
 
 

§ 1  Dauer des Praktikums 
 
Das Praktikum umfasst 6 Wochen und dauert von ____________  bis __________. 

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt: _______ Stunden. 

 
§ 2  Pflichten der Praktikumseinrichtung 

 
Die Praktikumsstelle obliegt es: 
1. den/die Praktikanten/in ihrer Praktikumsart entsprechend anzuleiten (insbesondere 

bezüglich Fragen zur Beobachtung und gezielter Aktivität), 
2. den/die Praktikanten/in in die Unfallverhütungs- und Hygienevorschriften 

einzuweisen, 
3. eine vorzeitige Auflösung des Praktikantenvertrages der Schule sofort bekannt zu 

geben. 
 

§ 3  Pflichten der Praktikanten/innen 
 

Der/die Praktikant/in verpflichtet sich: 
1. alle ihm gebotenen Ausbildungsmöglichkeiten wahrzunehmen, 
2. über interne Angelegenheiten Stillschweigen zu bewahren, 
3. Versäumnisse der Praxiseinrichtung unverzüglich mitzuteilen, bei Erkrankung bis 

zum dritten Tag eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen. 
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§ 4  Pflichten des gesetzlichen Vertreters / Unterhaltspflichtigen 
 

Der mitunterzeichnende gesetzliche Vertreter/Unterhaltspflichtige hat den/die Praktikan-
ten/in zur Erfüllung der ihm aus dem Praktikantenvertrag erwachsenen Verpflichtungen 
anzuhalten. 
 
 

§ 5  Auflösung des Vertrages 
 

Der Praktikantenvertrag kann sofort aufgelöst werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 
Ein Grund ist als wichtig anzusehen, wenn die Fortsetzung des Praktikumsverhältnisses 
unzumutbar ist. Vor der Auflösung soll der Leiter der Akademie für Erzieher/innen gehört 
werden. Die Auflösung erfolgt durch schriftliche Erklärung. 
 
 

§ 6  Beurteilung 
 

Nach Ablauf der Praktikumszeit stellt die Praxiseinrichtung ein Zeugnis (Formblatt) aus. 
 
 

§ 7  Sonstige Vereinbarungen 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 

   
Ort  Datum 

 
 

Die Praktikumsstelle 
 
 

 

 Der/Die Praktikant/in 

 

Stempel/Unterschrift  
 
 
 

 

Der Leiter der Schule 
 

 

 
(Siegel) 

 

Der gesetzliche Vertreter/ 
Unterhaltspflichtige 
 
 

 

 
1. Ausfertigung: Schüler 
2. Ausfertigung: BBZ 
3. Ausfertigung: Praxiseinrichtung 
 

 
 
 
 
 

Anlage: 
Anerkennung als Praktikumsstelle 
gem. §6 Abs. 1 und § 11 Abs. 2 der APO-FSP 

 


